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(der „Fonds“)
MITTEILUNG AN DIE ANTEILINHABER

Luxemburg, 2. Dezember 2025

Sehr geehrte Anteilinhaberinnen, sehr geehrte Anteilinhaber,

wir informieren Sie hiermit über die folgenden Änderungen, die in die nächste Fassung des Prospekts vom Dezember 2025  
(der „Prospekt“) aufgenommen und am 15. Dezember 2025 wirksam werden, sofern nachfolgend nicht anders angegeben. 

I.	 FÜR TEIL I GELTENDE ÄNDERUNGEN 

1)	BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd

Nach der Übernahme von AXA Investment Managers durch BNP Paribas wird erwartet, dass die lokale Integration durch einen Verkauf 
von Vermögenswerten (einschließlich Delegationsvereinbarungen zur Anlageverwaltung) von BNP Paribas Asset Management 
UK Limited („BNPP AM UK“) an AXA Investment Managers UK Limited („AXA IM UK“) umgesetzt wird. Infolgedessen wird  
„AXA IM UK“ „BNPP AM UK“ als bevollmächtigter Anlageverwalter für BNP Paribas Easy ersetzen. Es ist vorgesehen, dass der 
Verkauf von Vermögenswerten am 1. Januar 2026, vorbehaltlich der üblichen Schließungsbedingungen, abgeschlossen wird und 
gleichzeitig die Bestellung von AXA IM UK als bevollmächtigter Verwalter wirksam wird.

Infolgedessen wird der Verweis auf BNP Paribas Asset Management UK Limited (BNPP AM UK) in dieser Version des Prospekts 
durch einen Verweis auf AXA Investment Managers UK Limited (AXA IM UK) ersetzt.

Folgende Teilfonds sind von dieser Änderung betroffen: Alpha Enhanced € Corporate Bond, Alpha Enhanced USD Corporate Bond, 
Alpha Enhanced Global High Yield und Alpha Enhanced Europe.

Diese hat keine Auswirkungen auf (i) die Art und Weise, wie die Teilfonds verwaltet werden, oder (ii) auf die Gebührenstruktur der 
jeweiligen Teilfonds. 

Diese Änderung tritt am 1. Januar 2026 in Kraft.

2)	Anhang 3 Anlagerisiken  

Ein diskretionäres Risiko für aktiv verwaltete Teilfonds wurde zum Abschnitt „Anlagerisiken“ des Prospekts hinzugefügt und wird 
mit folgendem Wortlaut beschrieben:

„Risiko aktiv verwalteter Teilfonds

Wenn ein Teilfonds aktiv verwaltet wird, trifft der Anlageverwalter bei der Auswahl von Anlagen und der Festlegung der 
Vermögensallokation Anlageentscheidungen nach eigenem Ermessen auf der Grundlage seiner Expertise, seiner Fähigkeiten 
und seines Urteils. Folglich gibt es keine Garantie dafür, dass die Anlageentscheidungen des Anlageverwalters und/oder der 
Anlageprozess, die verwendeten Modelle und/oder Techniken zu den gewünschten Ergebnissen führen.“

Von diesem neuen Risiko sind die folgenden Teilfonds betroffen:

ESG Enhanced EUR Corporate Bond
Alpha Enhanced € Corporate Bond
Alpha Enhanced Europe

Alpha Enhanced Global High Yield 
Alpha Enhanced USD Corporate Bond 
ESG Enhanced EMU
ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027
ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029
ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2032
ESG Enhanced EUR Government Bond
ESG Enhanced Europe
Global Corporate Bond



II.	FÜR TEIL II GELTENDE ÄNDERUNGEN
1)	Namensänderungen 
a)	Um eine größere Einheitlichkeit im gesamten Prospekt zu gewährleisten, wurden die Namen der nachstehenden Teilfonds wie 

folgt geändert:

Aktueller Name des Teilfonds Neuer Name des Teilfonds
ESG Enhanced EUR Corporate Bond ESG Enhanced EUR Corp Bond
Alpha Enhanced € Corporate Bond Alpha Enhanced EUR Corp Bond

Alpha Enhanced USD Corporate Bond Alpha Enhanced USD Corp Bond
ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2027 ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2027
ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2029 ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2029
ESG Enhanced EUR Corporate Bond December 2032 ESG Enhanced EUR Corp Bond December 2032

Global Corporate Bond Global Corp Bond
€ Aggregate Bond SRI Fossil Free EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free

€ Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration
€ Corp Bond SRI PAB EUR Corp Bond SRI PAB

€ Corp Bond SRI PAB 1-3Y EUR Corp Bond SRI PAB 1-3Y
€ Corp Bond SRI PAB 3-5Y EUR Corp Bond SRI PAB 3-5Y
€ Corp Bond SRI PAB 7-10Y EUR Corp Bond SRI PAB 7-10Y
€ High Yield SRI Fossil Free EUR High Yield SRI Fossil Free

€ Overnight EUR Overnight

b)	In Anbetracht der im ersten Quartal 2026 erwarteten Umbenennung der zugrunde liegenden Indizes werden die Namen der 
folgenden Teilfonds wie folgt geändert:

Aktueller Name des Teilfonds Neuer Name des Teilfonds
JPM ESG EMBI Global Diversified Composite JPM Screened EMBI Global Diversified Composite

JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond JPM Screened Green Social & Sustainability IG EUR Bond
JPM ESG EMU Government Bond IG JPM Tilted EMU Government Bond IG

JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-3Y
JPM ESG EMU Government Bond IG 1-10Y JPM Tilted EMU Government Bond IG 1-10Y
JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y JPM Tilted EMU Government Bond IG 3-5Y

JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y JPM Tilted EMU Government Bond IG 5-7Y
JPM ESG EMU Government Bond IG 7-10Y JPM Tilted EMU Government Bond IG 7-10Y
JPM ESG EMU Government Bond IG 10Y+ JPM Tilted EMU Government Bond IG 10Y+

Diese Änderung tritt am 9. Januar 2026 in Kraft.

Die oben genannten Teilfonds fallen ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderung nicht mehr in den Geltungsbereich der 
ESMA-Leitlinien zu Fondsnamen. 

Die Methodik der Indizes bleibt unverändert.

Die vorvertraglichen Angaben dieser Teilfonds wurden geändert, um diese Namensänderungen widerzuspiegeln.

2)	Umbenennung der Indizes
Die Indizes der folgenden Teilfonds wurden geändert, um die vom Indexanbieter umgesetzten Änderungen widerzuspiegeln. Die 
Indizes werden daher wie folgt lauten:

Teilfonds Aktueller Indexname Neuer Indexname
MSCI Emerging SRI PAB MSCI Emerging SRI S-Series PAB 5% 

Capped (NTR) Index
MSCI Emerging SRI Select PAB (NTR) 

Index
MSCI EMU SRI PAB MSCI EMU SRI S-Series Select PAB 5% 

Capped (NTR) Index
MSCI EMU SRI Select PAB (NTR) Index

MSCI Europe Small Caps SRI PAB MSCI Europe Small Caps SRI S-Series 
PAB 5% Capped (NTR) Index

MSCI Europe Small Caps SRI Select PAB 
(NTR) Index

MSCI Europe SRI PAB MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% 
Capped (NTR) Index

MSCI Europe SRI Select PAB (NTR) Index



Teilfonds Aktueller Indexname Neuer Indexname
MSCI Japan SRI PAB MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% 

Capped (NTR) Index
MSCI Japan SRI Select PAB (NTR) Index

MSCI USA SRI PAB MSCI USA SRI S-Series PAB 5% Capped 
(NTR) Index

MSCI USA SRI Select PAB (NTR) Index

MSCI World SRI PAB MSCI World SRI S-Series PAB 5% 
Capped (NTR) Index

MSCI World SRI Select PAB (NTR) Index

Diese Änderungen haben keinen Einfluss auf die Methodik oder die Zusammensetzung der Indizes und haben keine Auswirkungen 
auf Ihre Anlage.

Die vorvertraglichen Informationen wurden entsprechend geändert.

3)	Alpha Enhanced Europe
Abschnitt „Zusätzliche Informationen“ des Teilfonds:

a)	Unterabschnitt „Bewertungstag“ 
Der Unterabschnitt „Bewertungstag“ des Abschnitts „Zusätzliche Informationen“ des Teilfonds wurde wie folgt geändert 
(Änderungen fett gedruckt):

Für jeden Wochentag, an dem die Banken in Luxemburg, London, Amsterdam, Frankfurt, Zürich und Paris für Geschäfte geöffnet 
sind (ein „Bewertungstag“), gibt es einen entsprechenden Nettoinventarwert, der auf den entsprechenden Bewertungstag datiert 
ist. Der letzte Geschäftstag des Jahres ist immer ein Bewertungstag.“  

b)	Unterabschnitt „Bedingungen für Zeichnung/Umtausch/Rücknahme“
„Zeichnungs-, Umtausch- und Rücknahmeanträge werden entsprechend den unten dargelegten Regeln und wie in Teil I dargelegt 
zu einem unbekannten Nettoinventarwert nur an Bewertungstagen ausgeführt, mit Ausnahme von Tagen, an denen die 
Komponenten des Teilfonds, deren Gewichtung einen wesentlichen Anteil des Teilfonds ausmacht, nicht gehandelt werden 
können oder an denen ihr Referenzmarkt vorzeitig geschlossen wird, es sei denn, der Verwaltungsrat beschließt etwas 
anderes. Die genannte Zeit entspricht der Luxemburger Ortszeit. Am 24. und am 31. Dezember eines jeden Jahres eingehende 
Anträge werden ausgesetzt und am nachfolgenden Bewertungstag ausgeführt.“

4)	Selektivitätsprozentsätze
Der Selektivitätsprozentsatz der folgenden Teilfonds wurde von 25 % auf 30 % erhöht:
- € Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration
- € Corp Bond SRI PAB
- € Corp Bond SRI PAB 1-3Y
- € Corp Bond SRI PAB 3-5Y
- € Corp Bond SRI PAB 7-10Y
- € High Yield SRI Fossil Free
- € Aggregate Bond SRI Fossil Free
- USD Corp Bond SRI Fossil Free 

Dieser neue Prozentsatz wurde in den vorvertraglichen Informationen der oben genannten Teilfonds ausgewiesen.

5)	Ersetzung des Begriffs „THG-Intensität“ durch den Begriff „THG-Emissionen“
Um den Index-Regelwerken zu entsprechen, wurde der folgende Wortlaut innerhalb der nachstehenden Teilfondsergänzungen wie 
folgt korrigiert (Änderung fett gedruckt):

- € Corp Bond SRI PAB
- € Corp Bond SRI PAB 1-3Y
- € Corp Bond SRI PAB 3-5Y
- € Corp Bond SRI PAB 7-10Y 

„In einem ersten Schritt wählt der Index Investment-Grade-Unternehmensanleihen aus dem Anlageuniversum (Bloomberg 
Euro Liquid Corporate Index) aus, auf der Grundlage des ausstehenden Mindestbetrags, des MSCI ESG-Ratings sowie 
aufgrund von Kriterien in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) (wie z. B. Umweltchancen, 
Umweltverschmutzung und Abfall, Humankapital, Corporate Governance usw.) und strebt gleichzeitig die Einhaltung der Ziele der  
Paris Aligned Benchmark (PAB) an, d. h. die Verringerung der Treibhausgas-IntensitätEmissionen um mindestens 50 % im 
Vergleich zum ursprünglichen Anlageuniversum und das Erreichen eines zusätzlichen Dekarbonisierungsziels von mindestens  
7 % pro Jahr.

Diese Änderung wurde auch in den vorvertraglichen Informationen der Teilfonds berücksichtigt.



6)	€ Overnight
Der Teilfonds wird nicht mehr für einen Plan d'Epargne en Actions zugelassen sein. Daher wird der Teilfonds aus den Teilfonds, die 
für den Plan d'Epargne en Actions gemäß Teil I zugelassen sind, entfernt

Falls Sie mit dieser Änderung nicht einverstanden sind, können Sie Ihre Anteile bis zum 2. Februar 2026 gemäß den Bestimmungen 
des Prospekts kostenlos zurückgeben.

Die Änderung wird am 3. Februar 2026 in Kraft treten.

7)	Global Aggregate Bond SRI Fossil Free
Die Anlagepolitik des Teilfonds wird geändert , um die Verwendung von To-Be-Announced (TBA) zur Nachbildung der Indexkomponenten 
zu berücksichtigen, und lautet wie folgt (Änderungen fett markiert):

1.	„Vollständige Nachbildung

Bei der vollständigen Nachbildung wird der Teilfonds sich zu mindestens 90 % seines Vermögens in im Index enthaltene 
Wertpapiere investierenenthaltenen Wertpapieren engagieren, und zwar in demselben Verhältnis wie deren Gewichtung  
im Index.

Weitere Informationen über die vollständige Nachbildungsmethode finden Sie in Anhang 2 von Teil I des Prospekts.

Optimierte Nachbildung

Bei der optimierten Nachbildung investiert der Teilfonds in eine repräsentative Auswahl des Index (das Modellportfolio).

Der Teilfonds investiert engagiert sich zu mindestens 90 % seines Vermögens in Bestandteile Bestandteilen des Index.

Weitere Informationen über die optimierte Nachbildungsmethode finden Sie in Anhang 2 von Teil I des Prospekts.“

Diese Änderung ändert nichts an der Art und Weise, wie der Teilfonds verwaltet wird.

Das Risikoprofil dieses Teilfonds bleibt unverändert.

Diese Änderung tritt am 5. Januar 2026 in Kraft.

FÜR TEIL III GELTENDE ÄNDERUNGEN
Neben den oben genannten Änderungen, die sich auf die vorvertraglichen Informationen auswirken, werden die folgenden 
Änderungen auch in Teil III umgesetzt:  

1)	ESG Enhanced Europe 
Um dem französischen SRI-Label zu entsprechen, wurde der folgende Satz zu den vorvertraglichen Informationen des Teilfonds 
hinzugefügt (Änderung fett gedruckt):

„Der gewichtete durchschnittliche ESG-Score des Portfolios des Finanzprodukts muss höher sein als der gewichtete durchschnittliche 
ESG-Score seines Anlageuniversums, wie im Prospekt definiert, nachdem mindestens 30 % der Wertpapiere basierend auf 
ESG-Scores und Ausschlüssen, die auf den Teilfonds angewendet werden, entfernt wurden.“
2)	JPM ESG EMU Government Bond IG 5-7Y
Die vorvertraglichen Informationen des Teilfonds wurden präzisiert, indem innerhalb der verbindlichen Elemente der folgende Satz 
entfernt wurde:

- „Im Einklang mit seiner Anlagestrategie investiert das Finanzprodukt nicht in private Emittenten. Daher kann er gemäß  
Artikel 12.1 (a-g) der delegierten Verordnung (EU) 2020/1818 der Kommission nicht in Unternehmen investieren.“

3)	€ Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration
Die vorvertraglichen Informationen des Teilfonds wurden geändert, um dem französischen SRI-Label zu entsprechen, indem im 
Abschnitt „verbindliche Elemente“ die folgenden Sätze hinzugefügt wurden:

„Liste der Ausschlusskriterien vom März 2024, die im Referenzrahmen des SRI-Labels enthalten sind

- Die THG-Intensität der Unternehmen im Portfolio, in die investiert wird, ist niedriger als die des außerfinanziellen Anlageuniversums (PAI 3)

- Der Anteil der Unternehmen des Portfolios des Finanzprodukts ohne Initiative zur Reduzierung der CO2-Emissionen liegt unter 
dem seines Anlageuniversums (freiwilliger ökologischer PAI 4).“

Wie in den Änderungen von Teil II erwähnt, wurde der Selektivitätsprozentsatz in den vorvertraglichen Informationen des Teilfonds 
ebenfalls von 25 % auf 30 % erhöht.

4)	€ Corp Bond SRI PAB 7-10Y
Die vorvertraglichen Informationen des Teilfonds wurden geändert, um die PAB-Anforderungen zu erfüllen, indem die beiden 
folgenden Angaben hinzugefügt wurden:

„Der gewichtete durchschnittliche CO2-Fußabdruck des Portfolios des Finanzprodukts muss mindestens 50 % unter der gewichteten 
durchschnittlichen CO2-Fußabdruck seines Anlageuniversums liegen.

- Das Finanzprodukt muss ein jährliches Dekarbonisierungsziel von mindestens 7 % erreichen“



Wie in den Änderungen von Teil II erwähnt, wurde der Selektivitätsprozentsatz des Teilfonds ebenfalls von 25 % auf 30 % erhöht.

5)	JPM ESG EMBI Global Diversified Composite
Die vorvertraglichen Informationen des Teilfonds wurden geändert, in dem die beiden folgenden Sätze hinzugefügt wurden und 
lauten wie folgt (Änderung fett gedruckt):

„Die vom Indexanbieter verwendete Methodik eines Drittanbieters wird angewandt, um Emittenten, die bei den ESG-Kriterien 
höher eingestuft sind, zu bevorzugen und Emittenten, die niedriger eingestuft sind, unterzugewichten oder zu entfernen.“
6)	USD Corp Bond SRI Fossil Free 
Die vorvertraglichen Informationen des Teilfonds wurden geändert, um dem französischen SRI-Label zu entsprechen, indem im 
Abschnitt „verbindliche Elemente“ die folgenden Sätze hinzugefügt wurden:

„Liste der Ausschlusskriterien vom März 2024, die im Referenzrahmen des SRI-Labels enthalten sind

- Die THG-Intensität der Unternehmen im Portfolio, in die investiert wird, ist niedriger als die des außerfinanziellen Anlageuniversums (PAI 3)

- Der Anteil der Unternehmen des Portfolios des Finanzprodukts ohne Initiative zur Reduzierung der CO2-Emissionen liegt unter 
dem seines Anlageuniversums (freiwilliger ökologischer PAI 4).“

Wie in den Änderungen von Teil II erwähnt, wurde der Selektivitätsprozentsatz für diesen Teilfonds ebenfalls von 25 % auf 30 % 
erhöht.

7)	MSCI USA SRI PAB
Die vorvertraglichen Informationen des Teilfonds wurden geändert, um dem französischen SRI-Label zu entsprechen, indem der 
folgende Satz hinzugefügt wurde: 

„- Die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen des Investmentstrategieportfolios des Finanzprodukts soll höher sein 
als die gewichtete durchschnittliche Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen seines Anlageuniversums (PAI 13).“

8)	ECPI Circular Economy Leaders
Die vorvertraglichen Informationen des Teilfonds wurden geändert, um dem französischen SRI-Label zu entsprechen, indem die 
folgenden Sätze hinzugefügt wurden:

„Die THG-Intensität der Unternehmen im Portfolio, in die investiert wird, ist niedriger als die des außerfinanziellen Anlageuniversums (PAI 3)

- Die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen des Portfolios ist höher als die des außerfinanziellen Anlageuniversums 
(PAI 13)“

9)	ESG Eurozone Biodiversity Leaders PAB; Low Carbon 100 Europe PAB, Low Carbon 300 World PAB
Die vorvertraglichen Informationen der Teilfonds wurden präzisiert, um eine klare Unterscheidung zwischen den PAB-Kriterien und 
den Kriterien des französischen SRI-Labels zu ermöglichen, und lautet wie folgt (Änderung fett gedruckt):

„- Die gewichtete durchschnittliche Treibhausgas („THG“)-Intensität des Portfolios des Finanzprodukts muss mindestens 50 % 
unter der gewichteten durchschnittlichen THG-Intensität seines Anlageuniversums liegen (PAI 3)
- Das Finanzprodukt muss ein jährliches Dekarbonisierungsziel von mindestens 7 % erreichen

- Die THG-Intensität der Unternehmen im Portfolio, in die investiert wird, ist niedriger als die des außerfinanziellen 
Anlageuniversums (PAI 3)“
10)	MSCI Emerging SRI PAB
Die vorvertraglichen Informationen des Teilfonds wurden geändert, um dem französischen SRI-Label zu entsprechen, indem die 
folgenden Sätze hinzugefügt wurden:

„Liste der Ausschlusskriterien vom März 2024, die im Referenzrahmen des SRI-Labels enthalten sind

- Die THG-Intensität der Unternehmen im Portfolio, in die investiert wird, ist niedriger als die des außerfinanziellen Anlageuniversums (PAI 3)

- Die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen des Portfolios ist höher als die des außerfinanziellen Anlageuniversums 
(PAI 13)“

11)	MSCI Europe Small Caps SRI PAB
Die vorvertraglichen Informationen des Teilfonds wurden ergänzt, indem innerhalb der verbindlichen Elemente der folgende Satz zu 
PAB-Ausschlüssen hinzugefügt wurde:

„- PAB-Ausschlüsse für ESMA-Leitlinien“

Die vorvertraglichen Informationen wurden ebenfalls geändert, indem die folgenden zwei Sätze hinzugefügt wurden, um dem 
französischen SRI-Label zu entsprechen:

- Die THG-Intensität der Unternehmen im Portfolio, in die investiert wird, ist niedriger als die des außerfinanziellen Anlageuniversums (PAI 3)

- Die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen des Investmentstrategieportfolios des Finanzprodukts soll höher sein 
als die gewichtete durchschnittliche Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen seines Anlageuniversums (PAI 13)“



12)	MSCI EMU SRI PAB, MSCI Europe SRI PAB, MSCI Japan SRI PAB, MSCI USA SRI PAB, MSCI World SRI PAB
Um dem SRI-Label zu entsprechen, wurden die vorvertraglichen Informationen der oben genannten Teilfonds geändert, indem der 
folgende Satz hinzugefügt wurde:

„- Die Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen des Investmentstrategieportfolios des Finanzprodukts soll höher sein 
als die gewichtete durchschnittliche Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen seines Anlageuniversums (PAI 13).“

13)	MSCI Emerging Min TE, MSCI EMU Min TE, MSCI Europe Min TE, MSCI Japan Min TE, MSCI USA Min TE und MSCI Pacific 
ex Japan Min TE

Der Unterabschnitt „Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Analagestrategie in Betracht gezogenen 
Investitionen reduziert?“ der vorvertraglichen Informationen wurde korrigiert, um den Prozentsatz von 20 % zu entfernen, und lautet 
nun wie folgt:

„Das Finanzprodukt verpflichtet sich nicht, den Umfang der vor der Anwendung dieser Analagestrategie in Betracht gezogenen 
Investitionen um einen Mindestsatz zu reduzieren”.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE
1.	Falls Sie mit diesen Änderungen einverstanden sind, müssen Sie nichts unternehmen. 

2.	Wenn Sie mit den Änderungen unter Punkt II.1b) und II.7 an den Teilfonds, in denen Sie investiert sind, nicht einverstanden 
sind, haben Sie die Möglichkeit, bis 2. Januar 2026 die kostenlose Rücknahme Ihrer Anteile zu beantragen.

3.	Wenn Sie mit den Änderungen unter Punkt II.6 an dem Teilfonds, in den Sie investiert sind, nicht einverstanden sind, haben 
Sie die Möglichkeit, bis zum 2. Februar 2026 die kostenlose Rücknahme Ihrer Anteile zu beantragen. 

4.	Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice (+ 352 26 46 31 21 / AMLU.ClientService@bnpparibas.com). 

Bitte beachten Sie, dass künftig außer den gesetzlich vorgeschriebenen Zeitungsveröffentlichungen alle Mitteilungen an 
die Anteilinhaber über unseren offiziellen Vertriebsweg, unsere Website www.bnpparibas-am.com, bereitgestellt werden.
Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice (+ 352 26 46 31 21/AMLU.ClientService@bnpparibas.com).
Mit freundlichen Grüßen

Der Verwaltungsrat


